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Kleine Anfrage: Mängel in der innerstädtischen Zusammenarbeit im Bereich 
der Obdachlosenhilfe; Antwort 

 

Fragen 

Der Gemeinderat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie erklärt sich der Gemeinderat die in den Medien geschilderte Problematik in der Zusammen-

arbeit zwischen EMF und Sozialamt? 

2. Welche Massnahmen gedenkt der Gemeinderat zu ergreifen, um die Zusammenarbeit zwischen 

den betroffenen Dienststellen zu verbessern und den Vollzug im Bereich der Obdachlosenhilfe 

künftig sicherzustellen? 

3. Wie wird gewährleistet, dass bestehende Leistungsverträge im Bereich der Obdachlosenhilfe 

korrekt umgesetzt und überwacht werden? 

 

Begründung 

Wie man heute dem SRF Regionaljournal entnehmen konnte, scheint die innerstädtische Zusam-

menarbeit zwischen den Einwohnerdiensten, Migration und Fremdenpolizei (EMF) und dem Sozial-

amt der Stadt Bern nicht reibungslos zu funktionieren. Insbesondere im Vollzug im Bereich der Ob-

dachlosenhilfe bestehen offenbar erhebliche Mängel. Diese Situation wirft Fragen zur Zuständig-

keitsklärung, zur Koordination zwischen den betroffenen Stellen sowie zur Umsetzung der bestehen-

den Leistungsverträge auf. Der Gemeinderat wird deshalb aufgefordert, kurz und knapp Stellung zu 

abstehenden Fragen zu nehmen. 

 

 

Antwort des Gemeinderats 

 

Zu Frage 1:  

Die Zusammenarbeit zwischen den Einwohnerdiensten, Migration und Fremdenpolizei und dem So-

zialamt ist nach Auffassung des Gemeinderates gut und etabliert. 

 

Zu Frage 2:  

Angesichts der guten Zusammenarbeit sind keine Massnahmen notwendig. 

 

Zu Frage 3:  

Alle Leistungsverträge unterstehen einem regelmässigen Controlling durch die dafür zuständige 

städtische Dienststelle. Dabei wird die korrekte Umsetzung überprüft. Die Stadt muss für die Umset-

zung gegenüber dem Kanton die Verantwortung übernehmen und erstattet diesem auf Grundlage 

des Controllings Bericht. Es gibt aus keinem dieser Vorgänge Hinweise, dass die Umsetzung nicht 

korrekt erfolgen würde.  

 

 

Bern, 3. Dezember 2025 

 

Der Gemeinderat 


